
Der letzte Hilferuf der 
Medienverlage
Der Bundesrat spricht sich für ein Leistungsschutzrecht aus-
 – und die grossen Schweizer Medienverlage sind begeistert. 
Doch die Befürworter einer Linksteuer für Google und Co. stüt-
zen sich auf eine fragwürdige Studie. Und auf Argumente, die 
einer näheren Überprüfung nicht standhalten.
Von Adrienne Fichter, 25.05.2023

Als Anwalt für Immaterialgüterrecht arbeitet Thomas Höppner in den 
Grossstädten Berlin, Brüssel, London und Düsseldorf. Vor zwei Wochen 
aber reiste er ins beschauliche Luzern – mit einer beunruhigenden Bot-
schaF im Gepäck. Am Swiss Media jorum, dem Zährlichen Branchen-
tre«en, prophezeite er den Schweizer Medien eine düstere NukunF.

Bald werde die KÄull-»lick-:raP erreicht, sagte Höppner. Was er damit 
meinte2 Äiemand mehr klicke auf einen Medienartikel, weil dessen Inhalt 
auf Social-Media-0lattformen, von Suchmaschinen und neuerdings von 
»I-Tools wie Chat G0T vollständig abgebildet werde.

Höppners Adressaten – die Schweizer Medienverleger – nickten zu seinen 
Ausführungen. Denn der Vortrag des Gastes aus Deutschland bildete den 
Startschuss einer »ampagne, mit der sie doch noch in den Genuss von mehr 
indirekter Medienförderung kommen wollen. Dies, nachdem die Stimm-
bevölkerung einen Ausbau der staatlichen Unterstützung im jebruar EJEE 
abgelehnt hatte.

Gestern Mittwoch sprach sich auch der Bundesrat für die Rinführung 
des sogenannten Leistungsschutzrechts aus. Damit gemeint ist eine Art 
Linksteuer, welche die Big-Tech-»onzerne an die Medienverlage bezahlen 
sollen.

Ich will es genauer wissen: Das hat der Bundesrat gestern be-
schlossen

Die Landesregierung schlägt eine Änderung des Urheberrechts vor. Konkret 
will sie, dass grosse Online-Dienste den Medienunternehmen künftig eine 
Vergütung entrichten müssen, wenn sie sogenannte Snippets benutzen. Da-
bei handelt es sich um Vorschauen auf Medienberichte, die in der Regel den 
Titel des Artikels beinhalten, ein kleines Bild sowie ein, zwei Sätze, die zum 
Klick verlocken sollen. Gemäss dem Vorschlag des Bundesrats wären nur 
Online-Dienste vergütungspflichtig, die im Verlauf eines Jahres von minde-
stens 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung aufgerufen werden, was zurzeit 
rund 900’000 Menschen entspricht.

Offen lässt der Bundesrat die Frage, ob künftig auch Social-Media-Plattfor-
men Geld bezahlen müssen, wenn ihre Nutzerinnen Snippets teilen. Er hat 
dazu zwei Varianten in die Vernehmlassung geschickt, die bis Mitte Sep-
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tember dauert. So oder so vergütungsfrei bleiben soll das Setzen von reinen 
Hyperlinks.

Die  Verwertung  der  Rechte  an  den  Medieninhalten  soll  über  eine 
Verwertungsgesellschaft  erfolgen,  die  die  Interessen  der  Medien-
unternehmen und  Medienschaffenden  kollektiv  vertritt  und  mit  den 
vergütungspflichtigen Online-Diensten die Höhe und Modalitäten der Ver-
gütung aushandelt. Möglicherweise wird Pro Litteris diese Aufgabe über-
nehmen.  Von  den  Einnahmen  sollen  nicht  nur  die  grossen  Medien-
verlage profitieren, sondern gemäss Bundesrat auch kleinere und regionale 
Medienunternehmen.

»napp eineinhalb Oahre nachdem das Medienpaket an der Urne versenkt 
wurde, setzt die krisengeschüttelte Medienbranche grosse Ho«nungen in 
dieses Leistungsschutzrecht – es ist gewissermassen ihr letzter Hilferuf. 
Das Argument der Verlegerinnen2 0otenzielle Leser klickten nicht mehr auf 
die von ihren Oournalistinnen erstellten Artikel, weil sie sich mit den Vor-
schauen zufriedengeben würden, die bei Suchmaschinen wie Google und 
auf 0lattformen wie jacebook angezeigt werden.

In einer umfassenden yecherche hat die yepublik vor mehr als einem Oahr 
aufgezeigt, dass diese Argumentation nicht haltbar ist. Denn zum einen 
können die Medienverlage technisch selbst de(nieren, ob und inwieweit 
Google, jacebook und Co. ihre Links abgreifen dürfen. Und zum anderen 
müssten gemäss der Logik der Verleger auch alle anderen Content-0rodu-
zenten – etwa die )nline-Rnz1klopädie Wikipedia – entschädigt werden 
5wovon die Verleger selbstredend nichts wissen wollen4.

Doch der Verlegerverband hält unbeirrt an seinem vermeintlichen An-
spruch auf eine Linkentschädigung fest, für die er schon seit Oahren in Bun-
desbern lobb1iert. Mit einigem Rrfolg2 Vertreterinnen aller grossen 0arteien 
haben sich einem vom Verband koordinierten »omitee angeschlossen, das 
sich gestern hinter die 0läne des Bundesrats stellte.

In der Medienmitteilung heisst es2 KDer Allianz geht es um einen lebendi-
gen Schweizer Medienplatz, der bereits heute durch das GeschäFsgebaren 
der internationalen Tech-Giganten bedrängt und ohne yegulierung nach-
haltig geschädigt werden wird.P

Die methodischen Schwächen einer Studie
Vor zwei Monaten hatte der Verlegerverband zudem eine Studie des jor-
schungs- und Beratungsbüros jehr Advice verö«entlicht, in der behauptet 
wird, dass allein Google den Schweizer Medienverlagen Zährlich qx? Millio-
nen jranken schulde.

Die Nahl wurde darau3in von verschiedenen Medien unkritisch übernom-
men. Doch die Studie macht falsche Aussagen und vermischt :pfel mit Bir-
nen.

Rs  stimmt zwar,  dass  eine  Suchmaschine  durch die  Integration von 
Medieninhalten aufgewertet wird, weil sie ualitativ hochwertige Inhalte 
für die Äutzerin anzeigt. Doch viel Geld verdient Google damit nicht – an-
ders als in der Studie behauptet. So wird bei newsrelevanten Suchbegri«en 
wie KHitzesommerP, KBergsturz BrienzP oder KUkraine-»riegP kaum Wer-
bung geschaltet, wie eine Auswertung der Digitalagentur DR0T Agenc1 für 
die yepublik zeigt. KÄews-»e1words generieren für Google kaum Werbe-
geld, zumindest nicht direktP, sagt DR0T-Agenc1-Mitgründer Lukas Stuber.
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Die Auswertung von DR0T Agenc1 stützt damit eine frühere Studie von Si-
stri , einem Unternehmen, das Website-yankings anal1siert, die ebenfalls 
aufzeigte, dass Zournalistische Inhalte für Google nahezu irrelevant sind.

Der fragwürdigste 0unkt der vom Verlegerverband in AuFrag gegebenen 
Studie ist Zedoch ein anderer2 Die jehr-Advice-jorscherinnen gri«en bei 
ihren Berechnungen auf das falsche Werbemodell und den falschen Geld-
topf zurück2 das Google-AdSense-0rogramm. Mithilfe dieses 0rogramms 
schalten Tagesanzeiger.ch, ÄNN.ch oder Watson.ch Werbung auf ihren 
Webseiten. Google dient dabei als technische Börse dieses Werbehandels, 
vermittelt zwischen Medienverlag und Werbekunden und knöpFe für die-
se Leistungen 0rovisionen ab. Durch Google AdSense dürFen weltweit 
Medienverlage tatsächlich geschröpF worden sein, denn der Tech-Gigant 
soll bei der Auslieferung von Werbung prozentual viel zu viel Geld ein-
gesackt haben, wie eine AnklageschriF in den USA nahelegt. Auch die 
Schweizer Medienverlage hätten womöglich Anspruch auf deutlich höhere 
Werbeeinnahmen.

Dies hat allerdings nichts mit dem monetären Wert einer Linkvorschau 
bei Äews-Aggregatoren wie Google Äews zu tun. Das »ernargument der 
jehr-Advice-Studie ist somit sachfremd.

ZweifelhaBe pehaugtunzen Ku I-CbhatVots
Anwalt Thomas Höppner richtete in seinem Vortrag am Swiss Media jo-
rum noch einen weiteren Appell an die Schweizer 0olitik2 Die seit einein-
halb Oahren in Ausarbeitung begri«ene Vorlage zum Leistungsschutzrecht 
müsse upgedatet werden – und zwingend auch das Thema künstliche In-
telligenz umfassen, das in den letzten Monaten viel mehr Aufmerksamkeit 
erhielt als zuvor. Auch Verlegerverbandspräsident Andrea Masüger forderte 
beim Branchentre«en, dass »I in die Vorlage aufgenommen werden müsse.

Vorerst hat der Bundesrat diesem Wunsch gestern zwar nicht entsprochen. 
Doch dies ist wohl nur eine jrage der Neit2 Der deutsche Bundesverband 
Digitalpublisher und Neitungsverleger und der Medienverband der freien 
0resse schlugen bereits Alarm und sehen ihre Urheberrechte wegen »I ver-
letzt. Die Schweizer Medien werden in diesem 0unkt früher oder später 
nachziehen.

Die »ernfrage lautet dabei2 Greifen »I-Tools wirklich verbotenerweise auf 
Zournalistische Inhalte zu  Oa, meint Höppner. Seit kurzem würden von 
kommerziellen Big-Tech-jirmen im Äetz gratis »I-Tools angeboten, mit de-
nen auch Medieninhalte in Rchtzeit geschürF werden könnten und die das 
GeschäFsmodell der Content-0rovider deshalb noch mehr bedrohten, sag-
te er am Swiss Media jorum.

Dies demonstrierte er in Luzern, indem er den Chatbot der Suchmaschine 
Bing 5der vom Sprachmodell G0T des Unternehmens )pen AI stammt4 
nach einer Nusammenfassung eines ÄNN-Artikels zur »rönung des neuen 
englischen »önigs Charles III. fragte. Sein jazit2 Chatbots unterwanderten 
gezielt die 0a1walls von Tagesanzeiger.ch und ÄNN.ch – weshalb er der 
Branche eine KÄewspocal1pse EJE P prognostizierte.

Aber klauen die Chatbots wirklich ganze Medieninhalte

)b die »I-Modelle e«ektiv hinter der Bezahlschranke Artikel KschürfenP 
können, hängt wie bei der Suchmaschineninde ierung von mehreren Va-
riablen ab. Rtwa davon, wie ein Medienverlag seine 0a1wall kon(guriert 
hat. Bei der Bezahlschranke von ÄNN.ch handelt es sich um eine so pay-w
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ly . Das heisst2 Der Verlag möchte, dass Suchmaschinen durchaus gewis-
se Inhalte abfragen können. Die Schranke des KTages-AnzeigersP hingegen 
ist eher hart, womit Nugri«e von Crawlern verweigert werden. Crawler sind 
Computerprogramme, die automatisch das Internet durchsuchen und Da-
ten von Websites sammeln.

»urz2 Die Verlage haben es selbst in der Hand, inwieweit »I auf ihre Inhal-
te zugreifen kann. Sie verfügen durch die Wahl ihrer Rinstellungen – wie 
etwa robots.t t, eine Te tdatei, die festlegt, ob und wie die Webseite von 
einem Webcrawler besucht werden darf, und künFig das TDM yeservation 
0rotocol, eine maschinenlesbare Lösung, in der de(niert werden kann, auf 
welche Webinhalte zugegri«en werden darf – durchaus über Gestaltungs-
spielraum bei der Nugänglichkeit ihrer Inhalte.

Verlangt man bei Chat G0T eine Nusammenfassung eines Artikels, so be-
schränkt sich diese oF auf drei Sätze. Inhaltlich bleibt es bei einer sinn-
gemässen Wiedergabe von Titel und Lead, und sehr oF halluziniert der 
Chatbot auch etwas zusammen, was gar nicht dem Inhalt des Artikels ent-
spricht. So schreibt der Bingbot in seiner dreizeiligen Nusammenfassung 
eines KTages-AnzeigerP-Artikels über einen Amoklauf in Serbien, dieser 
habe sich am qq. Mai in Äovi Sad ereignet. Sowohl )rt als auch Datum sind 
falsch.

Zähe Gerhandlunzen mit oozle
Verlegerverbandspräsident Masüger rechnet erst in drei bis fünf Oahren mit 
den ersten Nahlungen von Big-Tech-Unternehmen, wie er am Swiss Me-
dia jorum sagte. Widerstand kommt vom Verband Medien mit NukunF-
, vom IT-Verband Swico und von der Digitalen GesellschaF. Ihr »ernar-
gument lautet2 Das Leistungsschutzrecht verstösst gegen ein wesentliches 
Grundprinzip des Internets – die freie Verlinkung. Ausserdem können die 
Medienverlage Suchmaschinen den Nugang verwehren, wenn sie dies wün-
schen.

Doch selbst wenn die Vorlage vom 0arlament beschlossen wird und ein all-
fälliges yeferendum überstehen sollte, ist fraglich, ob die Medienverlage 
danach so schnell gutes Geld aus dem Silicon Valle1 erhalten werden.

Denn der Blick ins Ausland zeigt, dass die eigentliche Arbeit erst nach 
dem InkraFtreten des Gesetzes beginnt2 dann, wenn eine Verwertungs-
gesellschaF wie 0ro Litteris direkt mit Google und weiteren Tech-Giganten 
verhandeln wird.

Rrfolgreich waren dabei die französischen und australischen Medien-
verlage, die viel Geld bekommen. Die deutschen Medienverlage hingegen 
scheinen mit ein paar Hunderttausend Ruro lediglich ein paar Brosamen 
herausgeschlagen zu haben.

Zur Transparenz: Im Beitrag wird der Verband Medien mit Zukunft erwähnt, bei ihm ist auch 
die Republik Mitglied.
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